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1 	 T 20/87 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf die europäische Patentanmeldung 80 106 782.8, die am 

4. November 1980 eingereicht worden war, wurde am 
29. September 1982 das europäische Patent 29 165 auf der 

Grundlage von fünfzehn Anspruchen erteilt. 

Gegen die Patenterteilung legte die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) fristgerecht Einspruch ein und bezog sich 
wàhrend des Einspruchsverfahrens auf insgesamt dreizehn 

Dokumente, wovon 

(1) DE-A-2 453 810 
Pro 	 de colle en continu, 

F.E.F.C.O., XIIIième Congrès de Venise, Mai 1974, par 

F. Pichon et G. Zuccarino 

Gegenstand des Vortrags der Parteien in der xnündlichen 

Verhandlung vor der Kainmèr waren. 

Mit Zwischenentscheidung vom 11. November 1986 wies die 

Einspruchsabteilung den Einspruch zurück und entschied, 

daB das Patent in geàndertem Umfang aufrechtzuerhalten 

sei. 

Die Einspruchsabteilung begründete ihre Entscheidung un 

wesentlichen damit, daB eine Kombination der Entgegen-

haltungen (1) und (7) nicht nahegelegen habe, da nicht 
erkennbar sei, was den Fachmann zu einer soichen 

Kombination angeregt haben kännte. un ubrigen wurde selbst 

bei einer Konibination beider Dokuinente das Fallrohr 

fehlen. Dieses sei aber wesentlich, da es eine Saugwirkung 

ausübe und somit eine Verstopfung vèrhindere. Ferner sei 

in Dokuinent (7) der verjüngende Konus des Trichters nicht 
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2 	T20/87 

so angeordnet, daB eine Zwangsführung für das strämende 

Medium durch die Rührzone erzielt werde. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

5. Januar 1987 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben. Die 

Beschwerdebegrundung wurde am 17. Mãrz 1987 fristgerecht 
nachgereicht. 

Eine mündliche Verhandlung mit den Parteien fand am 

11. April 1989 statt. 

i) 	Zur Begrundung ihrer Beschwerde fuhrte die 

Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes aus: 

Bei der Bestimmung der Aufgabe sei von Dokument (1) 

auszugehen, wodurch von der bisher angegebenen Auf-

gabe lediglich die Schaffung einer Anlage übrig-

bliebe, die kontinuierlich besonders konzentrations-

konstante homogene Stärkemilch liefere. Als Vorteil 

gegenüber der bekannten Vorrichtung känne dies jedoch 

nicht gelten, da beide die gleiche Leistung zu 

gewährleisten vermögen. AuBerdem werde in Dokument 

(1) der gleiche Homogenisierungseffekt angestrebt wie 

in Dokument (7), wobei der Facbmann allein schon aus 

Gründen der Energieeinsparung eine Anregung erhalten 

muSte, die Turbine gegen eine Trichter/Rührwerk-

Kombination auszutauschen, weiche im übrigen mit dem 

Zwangsführungsmerkmal gleichzusetzen sei. Ferner sei 

das Fallrohr im Streitpatent nicht wesentlich, 

sondern lediglich ein Verbindungsrohr, weiches in 

keiner Weise die Erzeugung einer Saugwirkung bewirken 

kónne. Ein solcher Effekt kãnne allenfalls durch die 

Pumpe 11 erzeugt werden, da selbst die Wassermisch-

einheit 10 aufgrund ihrer Arbeitsweise keine Saug-

wirkung nach Art einer Wasserstrahlpumpe im Fallrohr 
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3 	 T 20/87 

selbst erzeugen känne, sondern höchstens in dern 
darüber gelegenen Trichter. AuBerdern werde in 
Dokurnent (7) irn "Secondaire" zweifelsohne Stärkeniilch 
hergesteilt. 

ii) Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat diesern 
Vorbringen widersprochen und dabei u.a. folgendes 
vorgetragen: 
Die Aufgabe sei irn Patent vällig korrekt angegeben, 
da es in (1) urn eine Lósung gehe und nicht urn eine 
Suspension oder "slurry". Eine Kombination der beiden 
Entgegenhaltungen (1) und (7) känne keineswegs zurn 
vorliegenden Patent fuhren, da keineyon heidendas-----
gleiche Ziel habe 'wie der Gegenstand des Patents. Bei 
der Vorrichtung gernàB (1) habe auBerdein jede germ- 
gere Anderung in der Beschickung eine sofortige 
Auswirkung auf das Produkt, wàhrend bei der bean- 
spruchten Vorrichtung durch den ausreichenden 
Puffereffekt kleine Konzentrationsschwankungen 
ausgleichbar seien. In Dokurnent (7) werde 
kontinuierlich in riesigen Behältern fertiger Leirn 
hergesteilt, wobei irn "Prirnaire" und tSecondaireI 
sowohi irn Trichterauslauf gerührt werde als auch 
unten un Behälter, aber nicht an der engsten Stelle 
des Trichtes wie bei der beanspruchten Vorrichtung. 
Von einer Aquivalenz beider Vorrichtungen kónne 
deshaib nicht die Rede sein. Auch fehie bei einer 
Kornbination von Dokurnent (1) und (7) das Fallrohr und 
die Wasserxnischeinheit, weiche eine spezifische 
Funktion bezüglich des gewünschten Saugeffekts habe. 
Irn übrigen kônne bei der beanspruchten Anlage em 
HornogenisierungsgefàB von nur 20 Litern Inhalt 
verwendet werden, wodurch diese gegenüber der in 
Dokurnent (7) beschriebenen Anlage eine gröBere 
Koinpaktheit habe. 
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4 	T 20/87 

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 
europäischen Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Beschwerde 

zurückzuweisen und das europáische Patent 29 165 mit dem 

in der mündlichen Verhandlung überreichten Hauptanspruch 

und den erteilten Ansprüchen 3 bis 10 und den Ansprüchen 

11 bis 14, eingereicht am 3.3.1986, aufrechtzuerhalen. 

Der nun geltende Anspruch 1 hat den folgenden Wortlaut: 

11 1. Anlage zur kontinuierlichen Stàrkemilchaufbereitung mit 

einer Dosiereinrichtung (2) für die Stärkezufuhr, deren 

Ausgang (4) in einen Einlauftrichter (5) mündet, dessen 
Trichterinnenwand (6) mittels Wasser aus einer Zuführ- 

leitung (14) bespülbar 1st, dadurch g e k e n n - 

z e i c h n e t , daB eine Wassermischejnhejt (10) zum 

dosierbaren Einspeisen von Wasser in das Fallrohr (8) 

vorgesehen ist und daB der Auslauf (7) des Einlauf-

trichters (5) über ein Fallrohr (8) mit einem tiefer 
als der Auslauf (7) liegenden Homogenisierungsgefài3 (9) 
verbunden ist, in dem eine Zwangsfuhrung ( 32) für das 
strömende Medium durch die Ruhrerzone über einen sich 
zur Rührerzone verjüngenden Konus (33; 38; 46) 

angeordnet ist, wobei im Fallrohr (8) eine Sogwirkung 

vom Auslauf (7) des Einlauftrichters (5) bis zulu 

Ausgang (12) im HomogenisierungsgefàB (9) erzeugt 
wird." 
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5 	 T20/87 

Entscheidimgsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 
Regel 64 EPIJ: sie ist daher zulässig. 

Der geltende Anspruch 1 ist in forineller Hinsicht nicht zu 
beanstanden, da die vorgenommenen Anderungen sich als eine 
liii Rahmen des Artikels 123 (2) und (3) EPU zulässige 
Einschrãnkung des Patentbegehrens gegenüber der erteilten 
Fassung darstellen. Zusãtzlich in den Hauptanspruch 
aufgenonunene erfindungswesentliche Merkinale finden ihre 
Stütze in der erteilten Fassung des Patents (vgl. 
Ansprüche 2, 11 und Spa ite 7, Zei1en35bis37dei 
Beschreibung). Die Beschwerdeführerin hat das auch nicht 
beanstandet. 

Der Gegenstand des Streitpatents betrif ft eine Anlage zur 
kontinuierlichen Starkemilchaufbereitung mit u.a. einer 
Dosiereinrichtung für die Stärkezufuhr, deren Ausgang in 
einem Einlauftrichter inündet, dessen Trichterinnenwand 
inittels Wasser aus einer Zufuhrleitung bespülbar ist. 

An nächsten koinmender Stand der Technik ist Dokument (1), 
weiches eine Vorrichtung zuni kontinuierlichen Dispergieren 
eines Pulvers in einer Flüssigkeit beschreibt, wobei 
insbesondere in dein Ausfuhrungsbeispiel gemàB Figur 3 der 
Ausgang der Speisevorrichtung (25 - 28) in einen Aufnahme-
trichter (29) inündet, dessen Innenwand inittels einer 
zugeführten Flüssigkeit bespulbar 1st. Das untere Ende des 
Aufnahmetrichters inündet seitlich im Zentrum des Gehàuses 
einer Turbine (34), wobei die Drehachse der Turbine 
entweder genau horizontal oder gegen die Horizontale urn 
etwa 20 0  geneigt sein kann, urn den bei der Bespülung 
entstandenen Flüssigkeitskanal leicht einführen zu können, 
weicher darin in der Turbine zerstäubt wird. Die etwas 
zuruckgesetzte Anordnung des Siebes oder Gitters (38) in 
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6 	 T 20/87 

dem Auslaufrohr (36) der Turbine (34) begünstigt die 
Homogenitãt der am Auslauf abgezogenen Dispersion. Als 

eine mögliche Anwendung dieser Vorrichtung konunt die 

Dispersion von Stãrke in Wasser in Betracht (siehe 
Seite 1, Zeilen 1 bis 4; Seite 8, letzter Absatz bis Seite 
9, Absatz 3; Seite 10, Absatz 1; Seite 12, Zeilen 4 bis 7 
und Figur 4). 

Obwohl die Zerstãubung auch in einer Hammermuhle durch-

geführt werden kann, ist es besonders vorteilhaft, wenn 
am unteren Ende des Flüssigkeitskanales ein Druckabfall 
geschaffen wird, so daB die Bewegung des Pulvers und der 

Flüssigkeit zugleich durch die Schwerkraft und einen Sog 

hervorgerufen werden. Eine Turbine erlaubt es, am unteren 

Ende des Flüssigkeitskanales ohne zusàtzliche Vorrichtung 

einen Unterdruck zu erzeugen (siehe Seite 4, Zeilen 14 bis 
24; Seite 5, Zeilen 10 bis 14; Seite 9, Zeilen 14 bis 18 
und Figur 4). 

Diese Angaben sind zur Uberzeugung der Kammer zur Stützung 

der Auffassung ausreichend, daB diese Vorrichtung für die 

kontinuierliche Herstellung von Stàrkemilch geeignet ist. 

5. 	Gegenüber Dokument (1)besteht die Aufgabe daher darin, 

eine Alternative für die bestehende Vorrichtung zu 
schaffen. 

Aufgrund der Angaben im Streitpatent ist es glaubhaft, daB 
diese Aufgabe durch die mi geltenden Anspruch 1 
beschriebene Anlage gelöst wird. Von der Beschwerde-

führerin wurde dies auch nicht in Frage gestelit. Sie 

verteidigte nur konsequent und mit Nachdruck ihre 

Auffassung, die beanspruchte Anlage sei keine Verbesserung 

gegenuber der in Dokument (1) beschriebenen Vorrichtung, 

wobei sie aber gleichzeitig anerkannte, daB beide die 

gleichen Leistungen zu gewàhrleisten vermögen, 
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7 	 T 20/87 

insbesondere in bezug auf Hoinogenität und Konzentrations-
konstanz der Stärkemilch (siehe Seite 3, Absatz 3 und 4 
der BeschwerdebegrUndung). 

Die Neuheit des geltenden Anspruchs 1 wurde von der 
Beschwerdeführerin nicht bestritten. Da auch die Kainmer 
keinen Grund hat, die Neuheit des beanspruchten Gegen-
standes anzuzweifeln, erübrigen sich nähere Ausführungen 
hierzu. 

Es verbleibt zu prüfen, ob angesichts der gesteliten 
Aufgabe die beanspruchte Anlage auf einer erfinderischen 
Tätigkeit beruht. 	 - 

7.1 	Ausgehend von Dokuinent (1) stelite sich dent Fachmann die 
Frage, auf weiche Weise die Turbine (34) in der bekannten 
Vorrichtung ersetzt werden kann. Entgegen der un Laufe des 
Verfahrens vertretenen Auffassung der Beschwerdeführerin 
konunt es für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 
der un Streitpatent vorgeschlagenen konstruktiven 
Anderungen gegenüber der bekannten Anlage nicht darauf an, 
ob der Fachinann diese Anderungen nur hätte vornehnien 
kännen, sondern darauf, ob er dies in Erwartung der 
Erhaltung der kontinuierlichen Stärkentilchherstellung auch 
wirklich getan hätte (vgl. T 2/83, "Siinethicon-
Tablette/RIDER", Abi. EPA 1984, 265-271). 

Die Beschwerdeführerin hat in der inündlichen Verhandlung 
darauf hingewiesen, daB diese frühere Entscheidung keine 
Alternative betraf, sondern daB es dort darum ging, ob der 
Fachinann eine bestimmte technische NaBnahme in Erwartung 
einer Verbesserung oder eines Vorteils auch getroffen 
hàtte. Nach Auffassung der Kainmer 1st dieser Unterschied 
jedoch nicht relevant, da es auch bei der Beurteilung der 
erfinderischen Tätigkeit einer Alternative nur darauf 
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8 	T 20/87 

ankommen kann festzustellen, ob der Fachmann die in Rede 

stehende Anderung(en) gezielt vorgenommen hätte in 

Erwartung eines bestiinmten Ergebnisses. Die Beurteilung 

der erfinderischen Tãtigkeit hat nämlich bei alien 

beanspruchten Erfindungen nach den gleichen objektiven 

Kriterien zu erfolgen. Daher gilt auch im vorliegenden 

Fall der in T 2/83 aufgestellte Grundsatz, daB die 

beanspruchte Modifikation eine erfinderische Tàtigkeit 

aufweist, wenn das Ergebnis (der Modifikation) nicht 

vorhersehbar war (ibid. Punkt 7 der Entscheidungsgrunde). 

7.2 	In Dokument (1) ist einerseits angegeben, daB die Bewegung 

des Pulvers (z. B. Stãrke) und des Fiüssigkeitsschleiers 

(z. B. Wasser) zugleich durch die Schwerkraft und einen 

sog (bzw. Unterdruck) hervorgerufen werden, wenn am 

unteren Ende des Flüssigkeitskanals ein Druckabfali 

geschaffen und andererseits, daB von den zwei erwàhnten 

Zerstaubungs- oder Dispergiervorrichtungen nur die Turbine 

es erlaubt, ohne zusãtzliche Vorrichtung einen Unterdruck 

zu erzeugen. Weiche Vorrichtungen aber mögiicherweise 

anstelle einer Turbine dafür in Frage kämen, wird jedoch 

an keiner Steile erwähnt. 

Auch Dokument (7) - eine Inforivationsschrift für einen 

KongreS in Venedig im Mai 1974 - konnte dem Fachmann beim 

Versuch, die gestelite Aufgabe zu lösen, ebensowenig 

weiterhelfen, da diese Veröffentlichung nicht nur em 

völlig anderes Problem betrif ft, nämlich die 

kontinuierliche Herstellung von Leim oder Kieister, 

sondern auch keirien Hinweis dafür liefert, wie ein Stãrke/ 

Wasser-Gemisch mittels Sog oder Unterdruck der dort 

beschriebenen Aniage zugeführt werden kann bzw. innerhaib 

einer soichen weiterbefôrdert werden soll. Im übrigen 

bestreitet die Beschwerdegegnerin nicht, daB Mitarbeiter 

der Patentinhaberin un Jahre 1974 an dem besagten KongreB 
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9 	 T 20/87 

in Venedig teilgenoinmen •haben und diese daher seinerzeit 
die in diesem Dokuinent enthaltenen Informationen erhalten 
haben. 

7.3 	Selbst .wenn man zugunsten der Beschwerdefüherin unter- 
steilt, daB auf dem in Dokuinent (7) angegebenen Schema 
zuinindest im "Secondaire" tatsãchlich Stärkemilch 
zubereitet wird bzw. vorliegt, obwohl an keiner Stelle der 
Entgegenhaltungdies erwàhnt wird, 1st als Vorrichtung 
lediglich ein groBer Rührkessel von 450 Liter Inhalt mit 
Trichter (uingekehrter Konus) und DoppelrUhrer angegeben 
(siehe Schema und Seite 3, vorletzter Absatz). Die 
Anordnung ist dergestalt, daBderTrichtersichimon 

- 	Tei1dsflührke1sbefindet, wobei sich der erste Rührer 
un Trichterauslauf befindet und der zweite unten un 
Kessel. 

Berucksichtigt man jedoch, daB in Dokument (1) die Turbine 
nicht nur eine reine Mischfunktion ausubt, sondern 
auBerdem eine Rolle spielt bei der Weiterbeförderung des 
Stärke/Wasser-Geinisches durch Erzeugung eines Unter-
druckes, dürfte der Fachinann kaum sein Augeninerk auf die 
in Dokuinent (7) schematisierte Anlage oder Vorrichtung 
richten, da ein Rührer, selbst wenn er sich in einem 
Trichter befindet, offensichtlich nicht alle Funktionen 
der Turbine gemä8 Dokuiuent (1) zu übernehinen verinag. Nach 
Auffassung der Kammer ware er überdies ohne zusätzlichen 
Angaben wohi kauin davon ausgegangen, daB ein Trichter mit 
Rührer homogene Stärkemilch herzustellen vermag, die der 
mittels einer Turbine hergesteliten in nichts nachsteht. 

Wie aus den Angaben im Streitpatent ersichtlich, 
verhindert die Erzeugung eines Unterdruckes am Auslauf des 
Einlauftrichters die Verstopfung des Auslaufes durch 
Stàrkeklumpen (vgl. Spalte 2, Zeilen 13 bis 16). Wie oben 
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dargelegt, enthält Dokument (7) jedoch nicht den 
geringsten Hinweis dafür, wie ein Sog oder Unterdruck zur 
Verhinderung der Kiumpenbildung erzeugt werden kann. Das 
gleiche gilt übrigens auch für Dokument (1), wenn auf die 
Verwendung der Turbine verzichtet wird. Der Fachmann sah 
sich daher gezwungen zumindest diesen Mangel durch die 
Entwicklung eines eigenen Systems auszugleichen, wobei er 
dann die im Streitpatent beschriebene Wassermischeinheit 
(10) vorgeschlagen hat in Verbindung mit einer Trichter/ 
RüIirer-Kombination, die in einem relativ kleinen Behálter 
von 20 Liter Inhalt untergebracht werden kann. Letzterer 
ist über ein Fallrohr (8) mit dem Trichterauslauf (7) 

verbunden, wobei im Fallrohr eine Sogwirkung vom Auslauf 
des Einlauftrichters bis zum Ausgang des Homogenisierungs-
gefäBes erzeugt wird (vgl. Spalte 7, Zeilen 35 big 37). 

7.4 	Die Beschwerdeführerin bezweifelte, daB die Wassermisch- 
einheit im vorliegenden Fall eine Saugwirkung nach Art 
einer Wasserstrahlpumpe erzeugen könne (vgl. Spalte 7, 

Zeilen 21 big 23 des Streitpatents). Die Kainmer veriniBt 
jedoch nicht nur jeglichen Beweis für diese Behauptung, 
sondern 1st auBerdem überzeugt, daB die Ausführungen im 
Streitpatent nicht im Widerspruch stehen mit der Ansicht 
der Beschwerdefuhrerin, die Saugwirkung werde nicht im 
Fallrohr selbst erzeugt, sondern in dem über dem daruber 
gelegenen Einlauftrichter, da in der beanspruchten Anlage 
der Unterdruck offensichtlich am Auslauf des Einlauf-
trichters entsteht (siehe oben uner Punkt 7.3, letzter 
Absatz). Zur Erzeugung der Saugwirkung durch die 
Wassermischeinheit kann ubrigens gemàB Streitpatent der 
Wassereintritt in das Fallrohr (8) entweder über einen 
Ringspalt (25) oder über Bohrungen (28) erfolgen (siehe 
Spalte 7, Zeilen 8 big 39). Dem Vortrag der Beschwerde- 
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11 	 T 20/87 

führerin war nicht zu entnehmen, daB beide Vorkehrungen 
zur Erzeugung der Sogwirkung nicht gleichwertig sein 
sollen. 

	

7.5 	Aus alledem folgt, daB nichts im Stande der Technik die 
beanspruchte Anlage nahelegen konnte. 

Wie aus der Beschreibung des Streitpatents auBerdem 
ersichtlich, bietet die erfindungsgemäBe Anlage, die 
lediglich ein PuffergefäB mit geringer Kapazitàt 
(20 Liter) benätigt, ein Potential an Moglichkeiten in 
bezug auf Flexibilitàt und Steuerung, weiches dein Stand 
der Technik in keiner Weise zu entnehmen ist Demgegenüber-
dürftediein Dokument (7) beschriebene Anlage mit eineni 
tSecondajrer von iinmerhin 450 Liter Inhalt schon als 
aufwendige GroBanlage gelten. 

	

7.6 	Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 beruht daher auf 
einer erfinderischen Tàtigkeit. 

Das gleiche gilt für die davon abhängigen Unteransprüche, 
die weitere Ausgestaltungen des Gegenstandes von 
Anspruch 1 betreffen. 

.11  

01643 	 .../... 



12  T 20/87 

Entscheidungs formel 

AUS diesem Grunde wird entschieden: 

Die angefochtene Enscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage 

zurückverwiesen, das europäische Patent mit dem in der 

mündlichen Verhandlung überreichten Hauptanspruch, den 

umzunumerierenden erteilten Anspruchen 3 bis 10 sowie den 
am 3.3.1986 eingereichten Ansprüchen 11 bis 14 und einer 
noch anzupassenen Beschreibung aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F.Klein 	 P .Lançon 
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